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Anl. 3 StUHG

StUHG - Steiermarkisches Umwelthaftungsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.02.2020

nierung von Umweltschaden im Sinne des§ 4 Z 1 lit. a

Diese Anlage enthdlt die Rahmenbedingungen, die erflllt werden mussen, damit sichergestellt ist, dass die

geeignetsten MaBnahmen zur Sanierung von Schadigungen geschitzter Arten und natlrlicher Lebensrdaume

au

sgewahlt werden.

Eine Sanierung ist dadurch zu erreichen, dass die Umwelt durch primdre Sanierung, ergdnzende Sanierung oder

Au

a)

b)

Q)

d)

Fa
an

sgleichssanierung in ihren Ausgangszustand zurlickversetzt wird, wobei

Lprimare Sanierung” jede SanierungsmafRnahme ist, die die geschadigten geschitzten Arten oder naturlichen
Lebensrdume oder ihre beeintrachtigten Funktionen ganz oder anndhernd in den Ausgangszustand
zurlickversetzt;

.erganzende Sanierung” jede Sanierungsmalinahme in Bezug auf die geschutzten Arten und naturlichen
Lebensrdume oder ihre Funktionen ist, mit der der Umstand ausgeglichen werden soll, dass die primdre Sanierung
nicht zu einer vollstandigen Wiederherstellung der geschadigten naturlichen Ressourcen oder Funktionen fuhrt;

+Ausgleichssanierung” jede Tatigkeit zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste geschitzter Arten oder natarlicher
Lebensraume oder ihrer Funktionen ist, die vom Zeitpunkt des Eintretens des Schadens bis zu dem Zeitpunkt
entstehen, in dem die primare Sanierung ihre Wirkung vollstandig entfaltet hat;

.zwischenzeitliche Verluste” Verluste sind, die darauf zurlickzufihren sind, dass die geschadigten geschutzten
Arten oder natirlichen Lebensrdume oder ihre beeintrachtigten Funktionen ihre ¢kologischen Aufgaben nicht
erfillen oder ihre Funktionen fiir andere natirliche Ressourcen oder fir die Offentlichkeit nicht erfillen kénnen,
solange die MaRnahmen der primdren bzw. der erganzenden Sanierung ihre Wirkung nicht entfaltet haben. Ein
finanzieller Ausgleich fur Teile der Offentlichkeit fallt nicht darunter.

hrt die primadre Sanierung nicht dazu, dass die Umwelt in ihren Ausgangszustand zurlckversetzt wird, so ist
schlieRend eine erginzende Sanierung durchzufilhren. Uberdies ist eine Ausgleichssanierung zum Ausgleich der

zwischenzeitlichen Verluste durchzufthren.

Eine Sanierung von Umweltschaden im Bereich geschitzter Arten und natirlicher Lebensrdume hat ferner zu

be

1.

inhalten, dass jedes erhebliche Risiko einer Beeintrachtigung der menschlichen Gesundheit beseitigt werden muss.

Sanierungsziele

Ziel der primaren Sanierung
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Ziel der primaren Sanierung ist es, die geschadigten geschitzten Arten oder natlrlichen Lebensraume oder ihre
beeintrachtigten Funktionen ganz oder annahernd in den Ausgangszustand zurlickzuversetzen.

Ziel der erganzenden Sanierung

Lassen sich die geschadigten geschitzten Arten oder naturlichen Lebensrdume oder ihre beeintrachtigten
Funktionen nicht in den Ausgangszustand zurtickversetzen, so ist eine ergdnzende Sanierung vorzunehmen. Ziel
der erganzenden Sanierung ist es, gegebenenfalls an einem anderen Ort einen Zustand der naturlichen
Ressourcen oder von deren Funktionen herzustellen, der einer Ruckflhrung des geschadigten Ortes in seinen
Ausgangszustand gleichkommt. Soweit dies moglich und sinnvoll ist, sollte dieser andere Ort mit dem
geschadigten Ort geografisch im Zusammenhang stehen, wobei die Interessen der betroffenen Bevdlkerung zu
berucksichtigen sind.

Ziel der Ausgleichssanierung

Die Ausgleichssanierung erfolgt zum Ausgleich der zwischenzeitlichen Verluste von natirlichen Ressourcen oder
deren Funktionen, die bis zur Wiederherstellung entstehen. Der Ausgleich besteht aus zusatzlichen
Verbesserungen der geschitzten Arten und nattirlichen Lebensrdume entweder an dem geschadigten oder an
einem anderen Ort. Sie beinhaltet keine finanzielle Entschadigung fir Teile der Offentlichkeit.

Festlegung der SanierungsmafRnahmen
Festlegung primarer Sanierungsmafnahmen

Zu prufen sind Optionen, die Tatigkeiten, mit denen die geschiitzten Arten und naturlichen Lebensrdume oder
ihre Funktionen direkt in einen Zustand versetzt werden, der sie beschleunigt zu ihrem Ausgangszustand
zurlckfihrt, oder aber eine naturliche Wiederherstellung umfassen.

Festlegung erganzender Sanierungsmaflnahmen und AusgleichssanierungsmalRnahmen

Bei der Festlegung des Umfangs der erganzenden  Sanierungsmalinahmen und  der
Ausgleichssanierungsmalinahmen ist zundchst die Anwendung von Konzepten zu priufen, die auf der
Gleichwertigkeit von Ressourcen oder Funktionen beruhen. Dabei sind zundchst MaRnahmen zu prufen, durch
die naturliche Ressourcen oder Funktionen in gleicher Art, Qualitdt und Menge wie die geschadigten geschutzten
Arten und naturlichen Lebensraume oder ihre beeintrachtigten Funktionen hergestellt werden. Erweist sich dies
als unméglich, so sind andere natlrliche Ressourcen oder Funktionen bereitzustellen. So kann beispielsweise
eine Qualitdtsminderung durch eine quantitative Steigerung der SanierungsmalRnahmen ausgeglichen werden.

Erweist sich die Anwendung der oben genannten Konzepte der Gleichwertigkeit der Ressourcen oder Funktionen
als unméglich, so sind stattdessen andere Bewertungsmethoden anzuwenden. Die Behdrde kann die Methode,
z. B. Feststellung des Geldwertes, vorschreiben, um den Umfang der erforderlichen erganzenden
Sanierungsmalinahmen und AusgleichssanierungsmalRnahmen festzustellen. Ist eine Bewertung des Verlustes
geschutzter Arten und naturlicher Lebensraume oder ihrer Funktionen maoglich, eine Bewertung des Ersatzes der
natlUrlichen Ressourcen oder Funktionen jedoch innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens unmaoglich oder
mit unangemessenen Kosten verbunden, so kann die Behérde SanierungsmaBnahmen anordnen, deren Kosten
dem geschatzten Geldwert des entstandenen Verlustes geschutzter Arten und naturlicher Lebensraume oder
ihrer Funktionen entsprechen.

Die erganzenden Sanierungsmaflnahmen und die Ausgleichssanierungsmalinahmen haben so
beschaffen zu sein, dass durch sie zusatzliche Ressourcen oder Funktionen geschaffen werden, die den
zeitlichen Praferenzen und dem zeitlichen Ablauf der SanierungsmaBnahmen entsprechen. Je langer es
beispielsweise dauert, bis der Ausgangszustand wieder erreicht ist, desto mehr
AusgleichssanierungsmalRnahmen sind (unter ansonsten gleichen Bedingungen) zu treffen.



3. Wahl der Sanierungsoptionen

3.1. Die angemessenen Sanierungsoptionen sind unter Nutzung der besten verfligbaren Techniken anhand
folgender Kriterien zu bewerten:

- Auswirkung jeder Option auf die 6ffentliche Gesundheit und die 6ffentliche Sicherheit;
- Kosten fur die Durchfihrung der Option;
- Erfolgsaussichten jeder Option;

- inwieweit durch jede Option kunftiger Schaden verhitet wird und zusatzlicher Schaden als Folge der
Durchfihrung der Option vermieden wird;

- inwieweit jede Option einen Nutzen fur jede einzelne Komponente der natirlichen Ressource oder der
Funktion darstellt;

- inwieweit jede Option die einschlagigen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Belange und anderen
ortsspezifischen Faktoren berucksichtigt;

- wie lange es dauert, bis die Sanierung des Umweltschadens durchgefuhrt ist;

- inwieweit es mit der jeweiligen Option gelingt, den Ort des Umweltschadens zu sanieren;

geografischer Zusammenhang mit dem geschadigten Ort.

3.2. Bei der Bewertung der verschiedenen festgelegten Sanierungsoptionen konnen auch primare
Sanierungsmafnahmen ausgewahlt werden, mit denen die geschadigte geschitzte Art oder der geschadigte
naturliche Lebensraum nicht vollstandig oder nur langsamer in den Ausgangszustand zurlckversetzt werden.
Eine solche Entscheidung kann nur getroffen werden, wenn der Verlust an natlrlichen Ressourcen oder
Funktionen am urspringlichen Standort in Folge der Entscheidung dadurch ausgeglichen wird, dass verstarkt
erganzende Sanierungstatigkeiten und mehr Ausgleichssanierungstatigkeiten durchgefihrt werden, mit denen
vergleichbare natirliche Ressourcen oder Funktionen wie vor dem Schadenseintritt geschaffen werden kénnen.
Dies ist beispielsweise der Fall, wenn an anderer Stelle mit geringerem Kostenaufwand gleichwertige naturliche
Ressourcen oder Funktionen geschaffen werden koénnen. Diese zusatzlichen Sanierungsmalnahmen sind im
Einklang mit Z 2.2. festzulegen.

3.3. Ungeachtet der Z 3.2. ist die Behdrde im Einklang mit8 7 Abs. 5 befugt zu entscheiden, dass keine weiteren

Sanierungsmafnahmen ergriffen werden, wenn

a) mit den bereits ergriffenen SanierungsmalBnahmen sichergestellt wird, dass kein erhebliches Risiko einer
Beeintrachtigung der menschlichen Gesundheit oder geschutzter Arten und naturlicher Lebensrdaume mehr
besteht und

b)  die Kosten der SanierungsmaBnahmen, die zu ergreifen waren, um den Ausgangszustand oder ein
vergleichbares Niveau herzustellen, in keinem angemessenen Verhaltnis zu dem Nutzen stehen, der fir die

Umwelt erreicht werden soll.

In Kraft seit 11.02.2010 bis 31.12.9999


https://www.jusline.at/gesetz/stuhg/paragraf/7

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	Anl. 3 StUHG
	StUHG - Steiermärkisches Umwelthaftungsgesetz


